
Entwurf 
 
 

Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Oelde über das Offenhalten von 

Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen vom xx.xx.2024 

 

Aufgrund des § 6 Absatz 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten –

Ladenöffnungsgesetz – LÖG – vom 16.11.2006 (GV NRW S. 516), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 22.03.2018 (GV. NRW. S. 172), wird von der Stadt Oelde als örtlicher 

Ordnungsbehörde gemäß dem Beschluss des Rates vom xx.xx.2024 für das Gebiet der Stadt 

Oelde folgende ordnungsbehördliche Verordnung erlassen: 

 

§ 1 

 

Aus dem besonderen Anlass der Veranstaltungen 

 

 Frühlings-Erlebnis-Tag am Sonntag, 07.04.2024 

 Straßentheater-Festival am Sonntag, 02.06.2024 

 Herbst-Erlebnis-Tag am Sonntag, 13.10.2024 

 Winterleuchten Oelde am Sonntag, 08.12.2024  

 

dürfen in der Oelder Innenstadt Verkaufsstellen im Sinne des § 3 Abs. 1 LÖG NRW in den 

Bereichen Warendorfer Straße 1 - 19, Am Bahnhof 1 - 3, Bahnhofstraße 1 - 30, Ruggestraße 

1 - 32, Am Markt 1 - 8, Eickhoff 1 - 8, Herrenstraße 1 - 9, Lange Straße 1 - 52 und der 

Geiststraße 1 - 42 in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet werden. 

 

§ 2 

 

Verkaufsstellen in Oelde-Stromberg dürfen über die allgemeinen Ladenöffnungszeiten hinaus 

im Bereich der Münsterstraße 1-33 und 2-12, Daudenstraße 1-8, Burgstraße 1-4 in am 

Sonntag, dem 08.09.2024 aus Anlass des Pflaumenmarktes von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

geöffnet sein. 

 

§3 

 

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen 

außerhalb des genannten Bereichs oder außerhalb der dort zugelassenen Geschäftszeiten 

offenhält. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 12 Abs. 2 LÖG NRW mit einer Geldbuße bis zu 

5.000 € geahndet werden. 

 

§ 4 

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Verordnung vom 12.06.2023 außer Kraft. 

 


